
§ 1  Grundsatz

Diese Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der 
Mitglieder sowie ggf. die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur 
von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. 
Sie ist nicht Bestandteil der Satzung. 

§ 2  Beschlüsse

1.  Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, 
 sowie evtl. Gebühren und Umlagen.

2. Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden 
Jahres erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. 
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein ande-
rer Termin festgelegt werden. 

§ 3  Beiträge

Einzelmitgliedschaft: ............................................ jährlich 60 EUR

Ermäßigte Mitgliedschaft* für Paare/Familien
inkl. Kinder bis 14 Jahre: ....................................  jährlich 110 EUR 

Ermäßigte Mitgliedschaft* für Schüler, Studenten, 
Schwerbehinderte ab 50 %:  ................................... jährlich 30 EUR

* für ermäßigte Mitgliedschaft ist ein Nachweis erforderlich, 
bei Paaren eine gemeinsame Wohnadresse.

1. Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende 
 Mitgliederstatus maßgebend.

2. Ermäßigte Beitragsformen müssen beantragt werden, die Begrün-
dung muss mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. 
Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im Rahmen der von 
der Mitgliederversammlung vorgegebenen Beträge.

3. Änderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich mitzu-
teilen. 
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4. Der Mitgliedsbeitrag wird durch SEPA-Lastschriftmandat zum 
30. April eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht. 

5.  Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, 
entrichten ihre Beiträge bis spätestens 31. Januar eines jeden 
 Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. 

6. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 1,50 Euro pro Mahnung 
erhoben. Nach der zweiten Mahnung werden die gesetzlichen 
 Verzugszinsen zusätzlich erhoben. 

7. Die Kosten für Rücklastschriften trägt das Mitglied. 

8. Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 1. Juli, erfolgt eine Berechnung 
von 50 % Prozent des Beitragssatzes.

§ 4  Vereinskonto 

Bank: Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE78 6115 0020 0100 6144 06
BIC: ESSLDE66XXX

Überweisungen der Beiträge auf andere Konten sind nicht zulässig 
und werden nicht als Zahlungen anerkannt.

4. Der Mitgliedsbeitrag wird durch SEPA-Lastschriftmandat zum 
30. April eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht. 

5.  Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, 
entrichten ihre Beiträge bis spätestens 31. Januar eines jeden 
 Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. 

6. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 1,50 Euro pro Mahnung 
erhoben. Nach der zweiten Mahnung werden die gesetzlichen 
 Verzugszinsen zusätzlich erhoben. 

7. Die Kosten für Rücklastschriften trägt das Mitglied. 

8. Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 1. Juli, erfolgt eine Berechnung 
von 50 % Prozent des Beitragssatzes.

§ 4  Vereinskonto 

Bank: Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE78 6115 0020 0100 6144 06
BIC: ESSLDE66XXX

Überweisungen der Beiträge auf andere Konten sind nicht zulässig 
und werden nicht als Zahlungen anerkannt.

4. Der Mitgliedsbeitrag wird durch SEPA-Lastschriftmandat zum 
30. April eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht. 

5.  Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, 
entrichten ihre Beiträge bis spätestens 31. Januar eines jeden 
 Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. 

6. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 1,50 Euro pro Mahnung 
erhoben. Nach der zweiten Mahnung werden die gesetzlichen 
 Verzugszinsen zusätzlich erhoben. 

7. Die Kosten für Rücklastschriften trägt das Mitglied. 

8. Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 1. Juli, erfolgt eine Berechnung 
von 50 % Prozent des Beitragssatzes.

§ 4  Vereinskonto 

Bank: Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE78 6115 0020 0100 6144 06
BIC: ESSLDE66XXX

Überweisungen der Beiträge auf andere Konten sind nicht zulässig 
und werden nicht als Zahlungen anerkannt.


